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RV Dortmund-West e.V. 

Holter Weg 8 

D-44388 Dortmund 

Telefon +49(0) 231 96768605 

Telefax +49(0) 231 96768606 

 

Finanzamt:            Dortmund-West 

Steuer-Nr.:            314/5704/0053 

Vereinsreg. Nr.:    VR 2060 

1.Vorsitzender:     Herrmann Faber   

2. Vorsitzende:     Dennis Rduch 

 

Sparkasse Dortmund 

IBAN:  DE81 4405 0199 0361 0020 16 

BIC:     DORTDE33XXX 

rv-dortmund-west@web.de 

www.rv-dortmund.west.de 

                                                                                                                                     

       
 

 
                                    

          
              
 
 
 I. Aufnahmebeitrag: entfällt  
 (Sollte der/die Antragsteller/-in eine Reitbeteiligung an einem Privatpferd erhalten oder  

 selbst in den Besitz eines eigenen Pferdes kommen, wird der Schulpferdeaufnahme- 
 antrag in einen normalen Antrag umgewandelt. D.h. die Aufnahmegebühr sowie der 
Anlagenzuschuss je aktives Mitglied von insgesamt 100,- Euro müssen einmalig  
nachgezahlt werden). 

 

 

II. Jahresbeiträge: 

 Kinder / Jugendliche von 6 Jahre bis 18 Jahre         €  40,-  
 Erwachsene              €  65,- 

Die Jahresgebühr wird im 1.ten Quartal per SEPA-Lastschriftverfahren eingezogen. 

 

 III. Preise für Longenstunden (Dauer 30 Minuten): 

 Probestunde   5er-Karte        10er-Karte 
         
              €   25,-     € 125,-          € 250,- 
  
 
IV. Preise für Reitstunden (Dauer 45 Minuten): 

     5er-Karte        10er-Karte 
         
                  €   100,-           € 200,- 
 
 
IV. Preise für Schulpony (Dauer 30 Minuten): 

 Vereinsmitglieder ohne Führer/-in € 15,- 
 
 Externe Ausleihen          € 25,- 
            (nur mit Führer/-in vom Verein) 
 
  
VI. Zahlungen: 

 Die Beträge gem. Ziffer II sind mit dem Aufnahmeantrag zu bezahlen. 
 Die Beträge gem. Ziffer III und IV sind bar / per Überweisung und im 

voraus zu bezahlen. 
 

 

       Gebührenordnung für Schulreiter/-innen 

                             Stand 25.05.2023 


